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AUSWÄRTIGES AMT 
Sol -84 . 01/ 7/ 1 2 . 083/57 ~ -: A.:./1.... V., ~· ( BONN, den 4 , September 1957 

·.~ .:~:·. '? f;_~;;:1. [sundeskanzlaramtl 
An den V.. · .. J. '<... ,;lt. J l/f 
Herrn Staatssekre~bdes Bundeskanzler'afotes Ein •7,' rl'.1957 
B o n n k... J ..... .J.:._• 41.-· • l.4',,'. " tel• --

-· J.. " · .,. 6 Ä...._h~c.- . 
Betr. : Demarche der elf \',estst~~~,fn ~ Frage der Ent­

schädigung der durch das Bundesentschädigungsge­
setz nicht erfaßcen ausländischen Opfer des Na­
tionalsozialismus. 

Bezu,".: Schnellbrief vom 29. August 1957 -1170/57 -
Anl. : 3 

'Ne[Jen einer Bntschtidigung der durch das Bundesent­
schtidi[Junesgesetz nicht erfaßten ausländischen Opfer des 
Nationalsozialismus sind im Juni vorigen J·ahres die Nieder­
lande, Belgien, Luxemburg, }'rankreich, Norwegen, Dänemark, 
Großbritannien und Griechenland mit gleichlautenoen Noten 
vorstellig geworden (vgl. Anlage 1). 

In besonderen Noten haben später die Schweiz, Öster­
reich und Italien Forderungen mit praktisch dem gleichen Ziel 
erhoben. 

Die zuständigen Ressorts der Bundesregierung haben 
dazu die Auffassung vertreten, durch die Regelung des Bundes­
entschädigungsgesetzes seien die auf dem IV. Teil des Über­
leitungsvertrages beruhenden Rechtspflichten der Bundesrepublik 
voll erfüllt worden und eine Prüfung der geltend gemachten For­
derungen verstoße~egen Artikel 5 des Londoner Schuldenabkom­

mens; aus morali:7.:en?:d politischen GrünJen sollten jedoch 
karitative Hirl aßnc en zugunsten besonders schwer betreffe-

' ner, notleid .• er o'fl,/. des Nationalsozialismus angeboten werden. 
~ Diese A isu g (it n gleichlautenden an die Botschaften der 

Feb r 19 . ~g{. Anlage 2) zum Ausdruck gekommen . 
J ~-f. e acht Weststaaten haben mit ~1eichlauteng~n Not~n vom 

23.J11:j. v:,;.W! (vgl. Anlage 3) der von der Bundesi:~ß~;l..;ung vertre­
tene~ lfbhtsauffassung und den auf karitative Hilfsmaßnahmen 

f~· ~ '· ~ 
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Bemerkenswert ist vor allem , daß diese Noten sich einer 
Stellungnahme zu den in der deutschen Note teilweise ausführ­
lich behandelten Rechtsfragen enthalten. Zum rechtlichen Cha­
rakter der Ansprüche wird lediglich gesagt, "daß der außerge­
wö,hnliche und völkerrechtswidrige Charakter des Konzentrations­
lagersystems •.. denjenigen, die Opfer dieses Systems ge­
worden sind , einen Anspruch auf Entschädigung gibt" und daß 
die im Bundesentschädigungsgeset z enthaltene Beschränkung des 
Kreises der Anspruchsberechtigten nicht zu der Auffassung be­
rechtige, "daß die deutschen Behörden die Verpflichtungen er­
füllt haben, die ihnen in dieser Hinsicht auf internati onaler 
Ebene obliegen". 

I
Die Behandlung der durch die Noten der el f Weststaaten 

aufgeworfenen Fragen soll nach Abschluß der vom Auswärtigen 
Amt zurzeit durchgeführten Prüfung aller damit zusammenhängen­
den Fragen demnächst in einer ~essortbesprechung erörtert 
werden . -

Im Auftrag 

W 11., u ,( c.,. f.1 u. .... ,_.,_..Jaft1. t:_ '{_-,,, t C --e,. ,, .... __ t 
I k' lht iSl-fJ 
..-·,1- ß,. . /1.. ·,,.._..,... { .fA) ~ . 

~ .. c.,c<., vl:t. -·-
,..._ G (.}~ 

'1 k., ..,...__ ll.·f· __ ... ,' c...-­

-. d.. ~ · -· !,< 

J . '-1· v .__ ./!,'"' • .{/, 



Abschrift 
RhtQqt 4 

B 1361 3306 
041 

Ubersetzung 
115-80.00-1686/56 zu 206~244-11/7326/56 

BELGISCHE BOTSCHAFT 
AZ.: D 158 
Nr. 3029 

Verbalnote 

Die Belgische Botschaft in Bonn hatte die Ehre, 
das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland auf 
das Interesse der belgischen Regierung an einer Ände­
rung der in Paragraph 8 des deutschen "Bundesergän­
zungsgesetzes zur Entschädigung filr Opfer der National­
sozialistischen Verfolgung" enthaltenen Bestimmungen 
betreffend den Wohnsitz hinzuweisen. 

Der Wortlaut des Gesetzentwurfes zur Verabschie­
dung einer Neufassung des genannten Gesetzes ändert 
den betreffenden Paragraphen 8 nicht in dem gewünschten 
Sinne. 

Hierdurch sind Personen belgischer Staatsange­
hörigkeit, die Opfer des Nationalsozialismus waren, in 
ihrer Uberwiegenden Mehrheit von jeder Entschädigung 
zu Lasten der Bundesrepublik Deutschland ausgeschlossen, 

Angesichts der mehrfach von der Bundesregierung 
geäusserten Absichten haben diese Personen jedoch mit 
Recht auf eine gerechte Entschädigung gehofft. Das Pro­
blem ist also nicht gelöst. 

In der Absicht, eine Lösung dieser Frage zu fin­
den, schlägt die belgische Regierung im Einvernehmen mit 
den Regierungen des Königreichs Dänemark, der Französi­
schen Republik, des Vereinigten Königreichs von Grossbri­
tannien und Nordirland, des Königreichs Griechenland, 

An das 
Auswärtige Amt der 
Bundesrepublik Deutschland 
Bonn - 2 -
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des Orossherzogtums Luxemburg, des Königreichs Norwegen 
und des Königreichs der Niederlande vor, eine Arbeits­
gruppe zu bilden, zu welcher Vertreter der Bundesregie­
rung und der Ubrigen interessierten Regierungen gehören 
sollten. Diese Institution hätte die Aufgabe, geeignete 
Mittel zu suchen und zu empfehlen, um eine angemessene 
Entschädigung derjenigen Opfer des Nazismus zu gewähr­
leisten, die nach dem derzeitigen Entwurf nicht in den 
Genuss der Bestimmungen gelangen werden, mit denen die 
Bundesregierung den in den Pariser Verträgen und ins­
besondere im Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besat­
zung entstandener Fragen übernommenen Verpflichtungen 
nachzukommen gedenkt, 

Schlussformel 

Bonn, den 21. Juni 1956 

L.S. 
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.Abschrift 

501-84 , {)l/7 /10109/57 

An die 
a) Königlich Belgische Botschaft 
b) Köni.glich .Sri tische Botschaft 
c) Königlich Dänische Botschaft 
d) Französische Botschaft , Bad Godesberg 
e) Königlich Griechische Botschaft 
f) Luxemburgische Botschaft 
g) Königlich Niederländische Botschaft 
h) Königlich Norwegische Botschaft · 

V e r b a 1 n o t e 

Das auswärti6e .tunt erlaubt sich unter Bezugnahme auf 
seine Verbalnote vo10 14, 7. 1956 - 501-556-11 X/11908/56 -

der (a) bis (h) Dotschaft folgendes mitzuteilen: 

Die Ausführungen i n der do1·tigen Verbalnote vom 

21 . Juni 1956 

s.) - D 158 - llr, 3029 
b) - E .. 17 -

~ c) Nr. 17. ,.,. Tys . - Jr. -
d) - 1628 -
e) - liO, 1157 -

f) - Rllf . 1683.6. 56 

g} - 1:0 . 10499 Hd 3ection III -

h) - ohne Nummer 

haben die Regierung der ßundesrepublik veranla ßt, die· Frage 
der Wiedergutmachung des nationalsozialistischen Unrechts 
einer erneuten 1.unfassenden PrUfung 1.u unterziehen, Diese 
Prüfung bezog s ich insbesondere auf die Abgrenzung des Per­
sonenkreises, der n<icll den einzc};lägigen deutschen Geoetz~n 

einen 
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einen aechtsanepruch au1' Wiedergutmachung hnt. 

Bekanntlich 1st dieser Rechtsanspruch grundsätzlich be­
schränkt auf diejenigen Opfer nationaleoz1al1etiecher Verfol­
gung, die durch Wohnsitz an bestimmten Stichtagen mit der 
Bundesrepublik oder mit dem Deutschen Reich i .n den Grenzen 
vom 31. Dezember 1937 verbunden sind oder waren(§ 4 des B~­
deeentschädi-gungegesetzes in der _FaseUJ18 von 29 . Juni 1956.), 
Die Bundesregierung bat Verständnis dafür, daß diese Beschrän­
kung von denjenigen Gpfern- nationalsozialistischer Verfolgung, 
die dadurch von den Wohltaten der deutachten Gesetze ausge­
schlossen sind, als Härte empfunden wird und Unzufriedenheit 
ve-rureacht. An~reraeits glaubt die Bundesregierung doch dar­
auf hin111eioen zu mUasen, daß diese Beschränkung keineswegs 
willkürlich getroffen ist. Sie war bereits in dem Entscliä'cli­
gungsgesetz für d-ie Länder der umerikanisenen :Besatzungszone, 
das im August 1949 erging, enthalten; sie hat bei den Ver- · 
hand'lungen Uber den Vertrag zur Regelung aus. Krieg .und Beaat­
zu..ng entstandener Fragen vom 23. Oktober 1954 eine Rolie ge­
spielt und in den Vorschri~ten des IV, Teils dieses Vertrages 
insofern eine Bestätigung erf~hren, ale sich die Bundesrepu­
blik dort verpflichtet hat, 
"in Zukunft die einschlägigen Rechtavorschrif-ten im Bundesge­
biet • • • nicht ungünstiger zu gestalten e.le die gegenwi,rtig 
geltenden" und "beachleuuigt Reohtsvorschri-ften zu erlassen, 
welche • , •• im gesamte„ llur,desgebiet eine nicht weniger gUn­
stige Grundlage !Ur die ltntschädigwig bilden 1:<ls die gegen­
wärtig in den Ländern der amerikanischen Besatzungszone eel­
tenden Reohtsvorechriften, 11 

Auch die Conf.erence on Jewish Material Claims against 
Germany hat den Grundsatz, dnß die deutsch~n Ents<ih~id'igungs­
leil;!tungen der oben dargelegten Beochrji,nkung :unterli13gen, _in 
den Abmachungen akzeptiert, die sie ule }nt.erna~ionale Rep_rä­
s.entantin dee .Judentums am 10. September 1952 mit der ·Bundes­
regierung .abgeschlossen hat (üaager Protokolle) . Dies er.gibt 
sioh u, a. daraus, daß in dem Protokoll Nr. l vorgesehen wird• 

"die 
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"die gegenwärtige Ent&chädigungsgeeetzgebung durch ein 

Bundesergänzungs- und Rahmengesetz da.'ltl.n zu erweitern 
uud a bzuändern, daß die Recl:italage für d.ie Verfolgten 

im gesamten nundesgebiet nicht weniger günstig gestal­

tet wird, e.ls sie eegenwärtig in der amerikanischen 
Zone nach dem dort goltcnden Entschädigungsgesetz iet11 

, 

In de!ll Haager Protokoll l1r, 2 wurde ferner gerade des­

halb, weil die ~1iedergutmacllungsleistungen nach den deutschen 

Gesetzen nicht allen Opfern nationa lsozialistischer Verfolgung 

zuteil werden, fü1· diejenigen aus Rassegri.inden Verfolgten, 

die keine Individualleiatungen erhalten, eine Globalentschä­

digung festee~etzt. vls Globalentachädigung, die die be­

schrünkte individuelle Wiedergutmachung ergänzt, können 

schließlich auch die Leistungen bezeichnet ·,;erden, die die 

.Bundesrepublik dem ;;teate Is1:·c.cl auf l:irund des J\bkommene 

vou 10. ·~eptember 1952 gewährt. 

\'lenn die du.rch die deut„che Gesetzgebung vorge&ehenen 
Wiedergutcachungsleietungen grundsätzlich auf di.ejenigen Op­

fer der ·netionals ozialistis c.hen Verfolgung beschränkt sind, 

die durch l,ohneitz eine Beziehung zur Dundesrepublik oder 
dem ehemalir;en Deutschen i1eich ~tufweisen, so liegt dem die 

Erwägung zugrunde, da.i~ die innerdeutschen ';•iedergutmachunßs­

leistung en nicht flir diejenigen bestirr.mt sind, die ale Opfer. 

des Kriege8 der Betreuung eines r,ndere11 Staates unterliegen, 

:Cieser Zielsetzunt en'ta.9richt auch die Sonderregelung, die 

im Bundesentschädig ungsgesetz in .bereinetimmung mit den Vor­

schr.iften des IV. 'l'eils des Vertrages zur Regelung aus Krieg 
und Besritzung entstandener ]'ragen zugunsten der Staatonloson 

und .•'ltichtlinee im :..inne d~l Genfer Convention getroffen ist 

( §§ 150 :ff) und durch die dec Xreis der· \Jiedergutmachungs­

berechtigteu zweckentspx·echend abgerundet v.ird. 

Y, erm die ßu.ndearepublik die Opfer des h.rier,es , die der 

Betreuung eines e.nderen ..itaatea unterlieger•, av den oben ' 
dargelegten liründen nicht in die innerdeut.;clle feeetzgebung 

über 

http:bestirr.mt
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·über die Wiedergutmachung einbezogen hat, so entspricht dies 
der internationalen Praxis bei der Regelung der Kriegsfolgen. 
Bei den Tatbeständen, die in dieser ~eise in der deutschen 
tiedergutmachungsgeeetzgebung unberücksichtigt geblieben eind 
handelt ee sich um 11aus de.n zweiten \'/eltkrieg herrührende For­
derungen" im Sinne des .Artikelzi 5 des AbkoDtlllens Uber deutsche 
Auslandsschulden vom 27. F~bruar 1953, Die Bundesregierung 
muß bei' der Behandlung dieses Komplexes die Beochränkungen 

··- beobachten, die sich at.:.:J dem eenennten .l.rtikel ergeben . 

Durch die Verabschiedung der Novelle zum Dundesentscb.ä­
digungagesP.tZ vom 29. Juni 1956 ist der oben dargelegte Grund­
satz, da!., die ~tue den, Krieg l1errüh:renden Schäden von Perso­
nen, die der Eetreuung eine.1 anderen ;:',tae.tes unterliegen, 
nicht Gegenstand der deutscl,en Entschädigungsgesetzgebung 
sind, noch einmal in t ller Jorm von den gesetzgebenden Kör­
perachoften der Bundesrepublik bee,tätigt worden. 

Angesichts dieser Sachlage sieht die Regierung der Bun­
desrepublik zu ihrem Bedauern_!:eine ~öglichkeit, in Verh~~~­
lungen darübe.t einzutre;_en,1 auf 1·;elche V,eiee .i,;ntochädigungs­
anaprüche von Opfern nation.-ilsozialistischer Verfolgung, die 
nach den zur Zeit geltenden deutochen Vorschritten keine nie­
dergutmi:.chungslci~tungen er.!lal ten, befriedigt werden könnten, 
Die Bundesregierung ist der 1'i1ff.iesung, de.ß 3olche Verhand­
ltmeen mit Artikel 5 des ob,n:;;e"ann"ten Abkol!l!!lene über deut­
sche Auslandsochulden unvereinbar "'äre11. Sie legt auoh Wert 
darauf featzustellen, daß die Bundesrepublik mit dem Bundes- . 
entschädigungegeoetz vom 29 . Juni 1956. alle Verpflichtungen 
er:l'Ullt hat, die sie in bezue auf die Wiedergutmachung nat_:l.o­
nalsozialistiachen Un1·ecl'ns iru IV; Te.Ll des v" ertragea zur Re­
gelung aus .t<.rieg und .Beaatzwig hei·rührencier J:·r~gen übernommen 
hat, 

1'/enn die 1undearegierung hiernach keine Möglichkeit 
sieht1 den K.rei~ derjenig.en Personen , die du-rch die Entschii­
digungogesetzgebung der Bundesrepublik begünstigt sind , aus­

zudehnen 

http:derjenig.en
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zudehnen und in Verhandlungen über diese Frage eihzutreten, . 
so ist sie sich andererseits dooh dessen bewußt, daß sich 
noch manche Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, \ 
die weder an den individuellen noch an den globalen Entsohä- . 
digungsleietu.ngen der Bundesrepublik teilhaben, in einer Not­
lage befinden und der Jrilte ~edUrfen. Da.e deutsche Volk ilet .. 
bere1 t, .diese Hilfe zu gewähren • .Angesichts der oben darge-- .·. 
legten Rechtsluge kann dies allerdings nur in Form von oari1· 
tat1ven Maßnahmen geschehen. Die Bundesregierung denkt an ('., . ' .. 
Hilfsmaßnahmen zugunsten notleidender, gesundheitlich geachli,~ 
d1gter Opfer der nationalaozialietischen Verfolgung und zu- \:. 
gunstcn von Hinterbliebenen getöteter, oder an Mißhandlungs­
folgen veretorbener Opfer, die in den von der nationalsozia­
listischen Verfolgung heimgesuchten Ländern der freien ~elt 
leben. Die Hilfsaktion müßte von privater Iai·~~&t~ve getra­
gen sein. Sie würde jedoch die tatkräftige und wirksame Un-
teretUtzung der Bundesregierung finden. .. . 
~- eo.,- - .... - - -~ 

Die Bundesregierung glaubt, daß die Verwirklichung ih­
res Planes obne Hilfe der (a - h) hegie.ri.mg nicht möglich 
ist. Insbesondere v1erden für die Erfassung der begünstigten 
Personen und für die Verteilung der Unterstützungsmittel In­
formationen nötig sein, die nur in den Wohnsitzländern be­
schafft werden können. -Die Bundesregierung würde es begrüßen, 
we:an sie recht bald darUber unterrichtet werden könnte, ob 
sie mit einer UnterstUtzung ihrer Absichten durch die ( e. - b) 
Regierung rechnen kann. damit sie sich der Ausarbeitung kon­
kreter Pläne zuwenden kann. Sie ist gern bereit, diese .Pl!ine 
zu gegebener Zeit mit der (a - h) Botschaft zu erörtern. 

Schlußformel. 

Bonn, den 21. Februar 1957 
L. s. 

http:hegie.ri.mg
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